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Str ©enoffe tear feiner Corporation auf ßebenggeit Oer»

fallen; feine 3"t, feine Slrbeit, fein ßeib unb ßebett ge»

borten ber Corporation. Sod) bermodjten biefe ftrengen
formen tueber bie alte Blüte fterguftellen, nocfj bie Sluflöfung
gu Oerljüten. SDÎit bent Scp'prucp beg großen römifcpen
Seicpeg gingen auch biefe Cörperfcpaften unter.

$a§ SOi it tel alter fcpuf jene bebeutfamen beruflichen
Corporationen, loelcpe toir am Befteu unter bent Sauten ber

fünfte fennen. SBir ber.fen un g unter biefem Begriff un»

miHfürlicp eine heimatliche ober fpeg'fifdj germanifcpe 3nfti=
tution. Socp haben audj b:e meiften anberu Stationen

ähnliche §anbmerfgoerbinbungett gefannt.
Sie frangöfifcpen Sänfte 3. S3, ober „Corps de métiers"

baben ficb btel früher enimidelt als bie beulten, ja bie

legieren irrefentlicf) beeinflußt. Beibe ftimmen in Drganifatiou
unb SBirfung in bieten fünften überein. Sie frangöfifcpen
Sänfte maren gefdjloffene Sereinigungen ber Steifter ein

itnb belfelben ©etoerbeg unb Drieg. Steift mar bie Stitglieb»
fdjaft biefer Sänfte ftreng begrengt. Sur bei Sobeèfalï ober

freimütigem Südtritt eirreê Sänfterg mürbe ein neuer ©enoffe
aufgenommen, lieberall mußte berBemerber ber römifcp»fatljc»
lifcpen Circpe angehören unb bag OrtSbürgerrec^t befipen.

©inline Sänfte nahmen nur künftige Steifterföpne auf.
Steiftei Prüfung unb SluStoeig richtig beftanbener Seljrgeit
maren in Seutfdjlanb felbftOerftänbliipe ©rforberniffe ber

Slufnapme. Stißbräupe unb Stißftänbe bei ber fèeranbilbuug
ber ßeprlinge geigten ficb hier wie bort, g. S3, unbernünftig
lange ßeprgeit (big gu gepn Sohren), hohe ßogfprecpgebitpren,
raffiniert fcbmierige Slrbeitgaufgaben für bie Steifterprüfung
u. f. m. Ser 23efucf) ber Sunftüerfammlungen mar bei hoben

Strafen unb Süßen geboten. Sebe Snnft mahlte einen ober

mehrere ©efchmoreue al§ Sluffeher („gardes jurés"). Sie
Suranten halten biete unb mistige Pflichten ; fie mußten bie

©efeHett in bie Steiftergunft aufnehmen, bie Söerfflätten be»

auffidjiigeit, bie SBaren unterfucpen, bie Steffen unb 3apr=
märfte übermalen. Oft mürben audj ©efellen, in eingeftieit

Berufgarten fogar Steiftergfrauen gu biefem Bertrauengamt
berufen.

3n Bärig halten fecpg Sänfte befonbere Vorrechte, ©ine

gang befonberg eigenartige Bebeutuug hatte bag Stmt beg

„Crämerlönigg", beg „roi des merciers". Siefer mar
gemiffermaßen töniglicper ©emerbeminifter. ©r erteilte bie

Steifterrecpte, unterhielt ein gaplreicpeg iöeamtenperfonal gur
Beaufficptigung ber SBerfftätten, gabrifen, Sßarenlager unb

Steffen, fonfiggierte oorfcpriftgmibrige SBaren, Perhängte
(Strafen u. f. m. ^einrieb IV. hob biefe Stürbe auf unb
übergab bie bamit perbunbenen Secpte ber Crone.

Saufenb unb abertaufenb Beglemente unb fleinliche S3or=

fdjriften ber Sänfte über bie Befdjaffenpeit ber Staren, bie

greife, bie Slrbeitggeit, bie Söhne orbneten big in bie engften
©rergen Sprobuftion unb ©anbei. Stie in Seutfdjlanb, lagen
audh in granïreicp bie Sänfte unter einanber in beftänbiger
gepbe. Stan rechnet, baß alle Streitigfeiten unb Sßrogeffe

gtuifdjen ben Sänften über ihre Septe unb S3efugniffe jährlid)
über gr. 800,000 Perfcfjlangen, bie Oerlorene Set uiept in»

begriffen, Soldje burd) oiele Sahrhunberte eiferfüdjtig ge»

mahrte Brioilegien oerteuerten felbftoerftänblidö*bie ©rgengniffe.
Siefe Slrt ber „Seilung ber Slrbeit", heute ein ©auptfaftor
ber guten nnb billigen $robuftion, mar bamalg ein £.mmniß
beg Beifeprg.

©nghergige 33ePormunbung, Cnedjtfdjaft, ttnterbrüdung
jeber freien ßebenläußerung, Borrecple nnb Slugbeutung —
bag ift bie Signatur ber Sunftherrfdjaft in allen Säubern,
ber Pielgerühmten „guten alten Seit"

Defterreicp hat fepon 1699 begonnen unb 1731 fort»
gefahren, bie pauptfäcplicpfien Sunftmißbräucpe gu befeitigen.
Staria Spcrefia unb Caifer 3ofef II paben eg in ber golge
Perftanbeu, burcp finge ©emerbereformen bie geffeln ber Sanft
früpgeitig git brechen.

Slucp ©nglanb patte fepon im XII. Saprpunbert feine

Sünfte, bod) patten biefelben eine roefentlicp anbere 23ebeu=

tung unb Stellung als in Seutfdjlanb.
(gortfepung folgt.)

ïlic |llitglifïifr öcr ®entrßl|iriifMtpkommif|ion

finb Pom Bräfibenten, .§erru Boog»3egper, eingelaben gu
einer orbentlicpen Siljuitg auf Sïoitiag ben 11. September
1893, oormittagê palb 10 Uljr, iut „galîcn" 311 grauen-
felb gur Bepanblung folgenber

S r a f t a n b e n :

1) Sedjmutg über bie ßeprlinggprüfungen pro 1893 unb
iSnbget pro 1894.

2) Slnträge an ben ©entraloorftanb betr. Berweubutig ber
SöuubcßfubPentiou pro 1893.

3) ©ntfcpäbigung ber Slbgeorbneten ber ©eniralprüfunggfom»
miffion. Slnträge gu §anben beg ©entraloorftanbeê.

4) Stellungnahme gu ben Brüfungen ber fBcrufëPerbânbe
(©ärtuer, Conbitoren, Bäder, ßithograppen).

5) Begutachtung ber grage betreffenb görberuttg bei' töcrufö»
bilbutig beim Steifter gegenüber berjenigett in ber ßepr»
merfftätte (00m Sdjmeiger. 3nbuftrie=Sepanement bem

Sdjmeiger. ©emerbePerein gur Begutachtung übermiefen).
6) Str&citënnctjweté für junge §anbwcrfcr (Anregung beg

fantonalen appengelïifcpen ©emerbePereinê).
7) Btüfung einiger Slnträge unb Slnregungett Pon Prüfung!»

fommifftonen, Slbgeorbneten, ©pperten u. f. m. betreffenb
Drganifatiou ber ßeprlinggprüfungen, u. a. : Stieber»
polung einer fepmeig. ßeprlinggarbeitenaugfteHung ; StapI
ftänbiger gaepepperten ; einheitliche Slufgabett für Sin ffaß
unb Sedjr.en ; Staßregeln gegenüber pfüdptPergeffenen ßepr»

meiftern; Slbänbernng bioerfer gormulare; Snläffigfeit
pon Swifdhennoten ; Berfcpärfung ber Befiimmungen betr.
gortbilbunggfdjulbefucp ; ©nquête über ben Snpen ber

ßeprlinggprüfungen u. a. m.

(Offijieüe Slitteilung be§ ©efretariates).

3n feiner orbentlidjen Sipung Pom 28. Sluguft im
Satpaufe gu ßugern genehmigte ber ©entraloorftanb Porerft
ben Bericht über bie ßeprlinggprüfungen pro 1893. — Be=

güglid) ber Cranfen» unb UnfallPerficperung mürbe

befcploffen, auf Sîitte September eilte Slngapl gemerblicper
Berufeoerbänbe gur Bertretung an einer Confereng gemeinfam
mit bem Borftanbe eingulaben, an melcper Perfcpiebene bie

3ntereffen beg ©eroetbeftanbeg befonberg nape berüprenbe
grageu begutachtet unb gu §anben ber Porberatenben Be=
pörben bie Stellungnahme beg ©eroerbeftanbeg gu ben

gorrerfdjen ©efepentmürfen getrau befiimmt merben foK,
leptereg namentlich mit Sädficpt barauf, baß in ber eibge»

röffifepen ©ppertenfommiffion ber ©eroerbeftanb nur burcp
ein Stitglieb beitreten ift unb ein früher gefteHteg ©efuep
beg ©entraloorftanbeg um ©rmeitcrung biefer Bertretung
niept berüdfieptigt merben fonnte. Sie Slnträge beg Bertreterg
beg fcproeigerifdjen ©emerbeftanbeg in biefer ©ppertenfoinmiffion
begügli^ ber ©efepegoorlagen mürben oorläußg biSfutiert. —
©emäß Slnftrag lepter Selegiertenoerfammlung mürben ferner
bie Spefen beg 63m. Bonlantpen in greiburg betreffenb
Cr e bit reform begutachtet unb in eingelnen Banften mo=

bifigiert. Sag Seferat foH noep ergängt merben unb bemnäepft
im Srud erfepeinen. — 3a Begug auf bie Stellungnahme
gegenüber ben Confumoereineu merben bie Seftionen
burcp ein Creisfcpreiben um ipre Slnficpten unb Borfcpläge
eifudjt. — Ser fepmeigerifepen gemeinniipigen ©efeüfcpaft
tritt ber ©entraloorftanb fodettio als Stitglieb bei. Sacp
Scpluß ber Berpanblungett mürbe bie Cantonale ©emerbe»

augfteüung befuept.
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Der Genosse war seiner Korporation auf Lebenszeit ver-

fallen; seine Zeit, seine Arbeit, sein Leib und Leben ge-

hörten der Korporation. Doch vermochten diese strengen

Formen weder die alte Blüte herzustellen, noch die Auflösung
zu verhüten. Mit dem SchWruch des großen römischen

Reiches gingen auch diese Körperschaften unter.
Das Mittelalter schuf jene bedeutsamen beruflichen

Korporationen, welche wir am Besten unter dem Namen der

Zünfte kennen. Wir denken uns unter diesem Begriff nn-
willkürlich eine heimatliche oder spezifisch germanische Jnsti-
tution. Doch haben auch die meisten andern Nationen
ähnliche Handwcrksverbindungen gekannt.

Die französischen Zünfte z. B. oder „Oorxs 6s mskrsrs"
haben sich viel früher entwickelt als die deutschen, ja die

letzteren wesentlich beeinflußt. Beide stimmen in Organisation
und Wirkung in vielen Punkten überein. Die französischen

Zünfte waren geschlossene Vereinigungen der Meister ein

und desselben Gewerbes und Ortes. Meist war die Mitglied-
schaff dieser Zünfte streng begrenzt. Nur bei Todesfall oder

freiwilligem Rücktritt eines Zünfters wurde ein neuer Genosse

aufgenommen. Ueberall mußte der Bewerber der römisch-kathc-
lischen Kirche angehören und das Ortsbürgerrecht besitzen.

Einzelne Zünfte nahmen nur zünftige Meistersöhne auf.
Meister Prüfung und Ausweis richtig bestandener Lehrzeit
waren in Deutschland selbstverständliche Erfordernisse der

Aufnahme. Mißbräuche und Mißstände bei der Heranbildung
der Lehrlinge zeigten sich hier wie dort, z. B. unvernünftig
lange Lehrzeit (bis zu zehn Jahren), hohe Lossprechgebühcen,

raffiniert schwierige Arbeitsaufgaben für die Meisterprüfung
u. s. w. Der Besuch der Zunftvcrsammlungen war bei hohen

Strafen und Bußen geboten. Jede Zunft wählte einen oder

mehrere Geschworene als Aufseher („Aarfiss juras"). Die
Juranten hatten viele und wichtige Pflichten; sie mußten die

Gesellen in die Meisterzunft aufnehmen, die Werkstätten be-

aufsichtigen, die Waren untersuchen, die Messen und Jahr-
Märkte überwachen. Oft wurden auch Gesellen, in einzelnen

Berufsartcn sogar Meistersfrauen zu diesem Vertrauensamt
berufen.

In Paris hatten sechs Zünfte besondere Vorrechte. Eine

ganz besonders eigenartige Bedeutung hatte das Amt des

„Krämerkönigs", des „rot 6ss msraisr8". Dieser war
gewissermaßen königlicher Gewerbeminister. Er erteilte die

Meisterrechte, unterhielt ein zahlreiches Beamtenpersonal zur
Beaufsichtigung der Werkstätten, Fabriken, Warenlager und

Messen, konfiszierte vorschriftswidrige Waren, verhängte
Strafen u. s. w. Heinrich IV. hob diese Würde auf und
übergab die damit verbundenen Rechte der Krone.

Tausend und abertausend Reglemente und kleinliche Vor-
schritten der Zünfte über die Beschaffenheit der Waren, die

Preise, die Arbeitszeit, die Löhne ordneten bis in die engsten

Grenzen Produktion und Handel. Wie in Deutschland, lagen
auch in Frankreich die Zünfte unter einander in beständiger
Fehde. Man rechnet, daß alle Streitigkeiten und Prozesse

zwischen den Zünften über ihre Rechte und Befugnisse jährlich
über Fr. 800,00(1 verschlangen, die verlorene Zeii nicht in-
begriffen. Solche durch viele Jahrhunderte eisersüchtig ge-
wahrte Privilegien verteuerten selbstverständlich'die Erzeugnisse.
Diese Art der „Teilung der Arbeit", heute ein Hanptfaktor
der guten und billigen Produktion, war damals ein H.mmniß
des Verkehrs.

Engherzige Bevormundung, Knechtschaft, Unterdrückung
jeder freien Lebensäußerung, Vorrechte und Ausbeutung —
das ist die Signatur der Zunftherrschast in allen Ländern,
der vielgerühmten „guten alten Zeit"!

Oesterreich hat schon 1690 begonnen und 1731 fort-
gefahren, die hauptsächlichsten Zunstmißbräuche zu beseitigen.
Maria Theresia und Kaiser Josef II haben es in der Folge
verstanden, durch kluge Gewerbereformen die Fesseln der Zunft
frühzeitig zu brechen.

Auch England hatte schon im XII. Jahrhundert seine

Zünfte, doch hatten dieselben eine wesentlich andere Beden-

tung und Stellung als in Deutschland.
(Fortsetzung folgt.)

Die Mitglieder der Erlitralpriislingskoinmisslon

sind vom Präsidenten, Herrn Boos-Jegher, eingeladen zu
einer ordentlichen Sitzung auf Montag den 11. September
1893, vormittags halb 10 Uhr, im „Falken" zu Frauen-
seid zur Behandlung folgender

Tr a kta n den:
1) Rechnung über die Lehrlingsprüfungen pro 1893 und

Budget pro 1891.
2) Anträge an den Centraloorstand betr. Verwendung der

Bundessubvention pro 1893.
3) Entschädigung der Abgeordneten der Centralprüfungskom-

mission. Anträg: zu Handen des Centralvorstandes.
1) Stellungnahme zu den Prüfungen der Bcrnfsvcrbiinde

(Gärtner, Konditoren, Bäcker, Lithographen).
5) Begutachtung der Frage betreffend Förderung der Berufs-

bilduiig beim Meister gegenüber derjenigen in der Lehr-
werkstälte (vom Schweizer. Industrie-Departement dem

Schweizer. Gewerbeverein zur Begutachtung überwiesen).
6) Arbeitsnachweis für junge Handwerker (Anregung des

kantonalen appenzellischen Gewerbevereins).
7) Prüfung einiger Anträge und Anregungen von Prüfungs-

kommissionen, Abgeordneten, Experten u. s. w. betreffend
Organisation der Lehrlingsprüfungen, u. a. : Wieder-
holung einer schweiz. Lehrlingsarbeitenausstellung; Wahl
ständiger Fachexperten; einheitliche Aufgaben für Aufsatz
und Rechnen; Maßregeln gegenüber pflichtvergessenen Lehr-
meistern; Abänderung diverser Formulare; Zulässigkeit
von Zwischennoten; Verschärfung der Bestimmungen betr.
Fortbildungsschulbesuch; Enguste über den Nutzen der

Lehrlingsprüfungen u. a. m.

Schweizer. Keweröeverein.
(Offizielle Mitteilung des Sekretariates).

In seiner ordentlichen Sitzung vom 28. August im
Rathause zu Luzern genehmigte der Centraloorstand vorerst
den Bericht über die Lehrlingsprüfungen pro 1893. — Be-
züglich der Kranken- und Unfallversicherung wurde
beschlossen, auf Mitte September eine Anzahl gewerblicher
Berufsverbände zur Vertretung an einer Konferenz gemeinsam
mit dem Vorstände einzuladen, an welcher verschiedene die

Interessen des Geweibestandes besonders nahe berührende
Fragen begutachtet und zu Handen der vorberatenden Be-
hörden die Stellungnahme des Gewerbestandes zu den

Forrerschen Gesetzentwürfen genau bestimmt werden soll,
letzteres namentlich mit Rücksicht darauf, daß in der eidge-
nössischen Expertenkommission der Gewerbestand nnr durch
ein Mitglied vertreten ist und ein früher gestelltes Gesuch
des Cmrraloorstandes um Erweiterung dieser Vertretung
nicht berücksichligt werden konnte. Die Anträge des Vertreters
des schweizerischen Gewerbestandes in dieser Expertenkommission
bezüglich der Gesetzesvorlagen wurden vorläufig diskutiert. —
Gemäß Auftrag letzter Delegiertenversammlung wurden ferner
die Thesen des Hrn. Vonlanthen in Freiburg betreffend
Kredit reform begutachtet und in einzelnen Punkten mo-
difiziert. Das Referat soll noch ergänzt werden und demnächst
im Druck erscheinen. — In Bezug auf die Stellungnahme
gegenüber den Konsumvereinen werden die Sektionen
durch ein Kreisschreiben um ihre Ansichten und Vorschläge
ersucht. — Der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft
tritt der Centralvorstand kollektiv als Mitglied bei. Nach
Schluß der Verhandlungen wurde die kantonale Gewerbe-
ausstellung besucht.
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